Kfz-Steuer-Befreiung bei Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter
	 
	Dauer der Befreiung
	Ab wann gilt die Steuerbefreiung?
	Erforderliche Unterlagen, die der Besitzer des Fahrzeuges einreichen muss
	Grundlegendes

	Diesel-Kraftfahrzeuge, die serienmäßig mit einem Partikelfilter ausgestattet sind
	1 Jahr
	ab dem ersten Besteuerungsjahr
	· Antrag auf Steuerbefreiung (Formular UT01)
· Kopie des Kfz-Scheines (nicht des provisorischen Fahrzeugscheines)

Einzureichen innerhalb von 60 Tagen ab Zulassungsdatum  beim Landesamt für Abgaben, Crispistr 8, Bozen

Formulare unter:
www.provinz.bz.it/kfz-steuer
	Die Steuerbefreiung kann für jedes Fahrzeug nur einmal gewährt werden. 


Der Einbau von Dieselpartikelfiltern, der von Werkstätten mit Rechtssitz außerhalb der Provinz durchgeführt wird, muss durch eine eigene Bestätigung, die vom Amt für Motorisierung der Provinz Bozen ausgestellt wird, bescheinigt werden. Formular AA01 unter  www.provinz.bz.it/kfz-steuer
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	Diesel-Kraftfahrzeuge, denen nachträglich (nach der Zulassung) ein Partikelfilter eingebaut wurde

Das Fahrzeug muss vor dem 31.12.2005 zugelassen sein. 
 
	2 Jahre 

Für jene, die schon eine 1-jährige Steuerbefreiung erhalten haben oder schon ein Gesuch um Steuerbefreiung für den nachträglichen Einbau des Filters eingereicht haben, ist kein neues Gesuch notwendig.
	ab dem folgenden Besteuerungsjahr
 
(Erfolgt die Nachrüstung nicht innerhalb des Fälligkeitsmonats der Kfz-Steuer, verschiebt sich der Beginn der Kfz-Steuerbefreiung auf das darauf folgende Besteuerungsjahr)
	· Antrag auf Steuerbefreiung (Formular UT02)
· Erklärung des Kfz-Technikers über den eingebauten und von der Umweltagentur zugelassenen Partikelfilter (Liste unter: www.provinz.bz.it/umweltagentur/2902/FAP/search_oldcar_d.asp) 
(Formular AA01)
· Kopie des Kfz-Scheines

Einzureichen innerhalb von 60 Tagen ab Einbaudatum beim Landesamt für Abgaben, 
Crispistr 8, Bozen

Formulare unter:
www.provinz.bz.it/kfz-steuer
	


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

• ACI-Landesbüro,  Duca d’Aosta Str. 51, Tel. 0471 271075 – 271069 – 271001

• ACI – Außenstellen von Meran, Schlanders, Brixen, Neumarkt, Sterzing, Leifers und Klausen.

• Telefon: 199.72.72.72 * Fax: 199.12.15.15 *

• E-Mail: infobollo@bolzano.aci.it
* Telefonkosten vom Festnetz: 0,05 € bei Antwort zuzüglich 0,12 € + IVA  pro Minute, wenn die Verbindung mit einem Sachbearbeiter hergestellt wird; vom Mobilnetz hängen die Kosten von den angewandten Bedingungen Ihres Netzbetreibers ab.
